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14. Dezember 2016 

 

Schriftliche Anfrage der Frau Abgeordneten  
Verena Osgyan, DIE GRÜNEN 
 
Vom 2. November 2016: „Rahmenvertrag des Bundes und der 
Länder mit der VG Wort“, Drucklegung auf 17/14680 
 
1. Wie gestaltet sich die aktuelle 
Rechtslage zur Nutzung von Auszü-
gen aus urheberrechtlich geschützten 
Werken an Hochschulen für Lehre 
und Forschung sowohl in Bezug auf 
analoge Kopien wie auch digitale Ver-
vielfältigung und Bereitstellung?  

Der Frage, in welchem Umfang Auszüge 
von urheberrechtlich geschützten Wer-
ken an Hochschulen für Forschung und 
Lehre genutzt werden dürfen, widmen 
sich insbesondere §§ 52a und 53 UrhG:  

Dabei befasst sich § 53 UrhG (insbe-
sondere dessen Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 und 
Abs. 3 Satz 1 Nr. 2) damit, inwieweit na-
türliche Personen Vervielfältigungen von 
Werken oder von deren Teilen für For-
schung, Lehre und Hochschulprüfungen 
herstellen dürfen, während § 52a UrhG 
die öffentliche Zugänglichmachung sol-
cher Werke bzw. ihrer Teile in Forschung 
und Lehre an Hochschulen regelt.  

Beiden Normen ist gemeinsam, dass die 
Nutzer nicht-kommerzielle Zwecke ver-
folgen müssen. Lehrveranstaltungen, für 
die ein besonderes Entgelt erhoben 
wird, sowie die Auftragsforschung sind 
somit nicht erfasst. Grundsätzlich wird 
im vorliegenden Zusammenhang weder 
bei § 53 noch bei § 52a UrhG zwischen 
analogen und digitalen Vervielfältigun-
gen unterschieden. Ferner ergänzt § 52a 
Abs. 3 UrhG die Vorgaben des § 53 
UrhG. Soweit für eine nach § 52a Abs. 1 
UrhG zulässige öffentliche Zugänglich-
machung Vervielfältigungen urheber-
rechtlich geschützter Werke oder Werk-
teile erforderlich sind, dürfen diese auch 
dann erfolgen, wenn die Voraussetzun-
gen des § 53 UrhG nicht gegeben sind.  

  

 
Verena Osgyan, MdL  •  Kaiserstraße 17   •   90403 Nürnberg 



 

 2 

Nach der Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs (BGH) zu § 52a UrhG (Urteil 
vom 28.11.2013, Az. I ZR 76/12) dürfen 
Auszüge von Sprachwerken in For-
schung und Lehre einem bestimmt ab-
gegrenzten Kreis von Personen (Lehr-
veranstaltungsteilnehmer/-innen 
und/oder Forscher/-innen) zugänglich 
gemacht werden, wenn:  

• es sich um maximal 12 % und 
nicht mehr als 100 der überwie-
gend mit Text bedruckten Seiten 
des Werks handelt,   

• die Zugänglichmachung For-
schungszwecken und/oder zu-
mindest der Vertiefung oder Er-
gänzung des Lehrstoffs dient und   

• die Werke oder Werkteile vom 
Rechteinhaber nicht zu angemes-
senen Bedingungen (unschwer 
auffindbar, unproblematisch ver-
fügbar, angemessene Lizenzge-
bühr) zum Download im Netz an-
geboten werden.   

Sind die genannten Bedingungen gege-
ben, müsse bei der Zugänglichmachung 
auch nicht verhindert werden, dass Tex-
te (unter den Voraussetzungen des § 53 
UrhG) gespeichert oder ausgedruckt 
werden können.   

§ 52b UrhG, der sich mit der Wiederga-
be von Werken an elektronischen Lese-
plätzen u.a. in öffentlichen Bibliotheken 
für Forschungs- und Studienzwecke be-
fasst, regelt zwar nicht speziell die Wie-
dergabe an Hochschulen. Von der Rege-
lung werden jedoch im Regelfall auch 
Hochschulbibliotheken und vergleichba-
re öffentlich zugängliche Einrichtungen 
erfasst. Auch die Vorgaben des § 52b 
UrhG können deshalb bei der Nutzung 
von urheberrechtlich geschützten Wer-
ken in Lehre und Forschung an Hoch-
schulen zu beachten sein. Nach der 
Rechtsprechung des BGH (Urteil vom 
16.4.2015, Az. I ZR 69/11) gilt das  

Vervielfältigungsrecht nach § 52a Abs. 3 
UrhG entsprechend, wenn Vervielfälti-
gungen erforderlich sind, um Werke o-
der Werkteile an elektronischen Lese-
plätzen i.S.d. § 52b UrhG zur Verfügung 
zu stellen. Nutzer der Leseplätze dürfen 
die zur Verfügung gestellten Werke oder 
Werkteile unter den Voraussetzungen 
des § 53 UrhG vervielfältigen. 

1.1 Wie und wodurch hat sich die 
Rechtslage in den letzten fünf Jahren 
verändert?  

§ 52a UrhG wurde 2003 geschaffen und 
seitdem nicht geändert. Ein Recht auf 
Vervielfältigung zum privaten und sons-
tigen eigenen Gebrauch existierte be-
reits in früheren Fassungen des Urhe-
berrechtsgesetzes. Die heutige Fassung 
dieses Rechts in § 53 UrhG ist das Er-
gebnis der Gesetzesänderungen von 
2003 (BGBl. I, S. 1774) und 2007 (BGBl. 
I, S. 2513). § 52b UrhG wurde erst mit 
dem erwähnten Änderungsgesetz von 
2007 geschaffen. Der 2014 aufgehobe-
ne § 137k UrhG hatte eine zunächst nur 
befristete Geltung des § 52a UrhG vor-
gesehen.  

Abgesehen von der „Entfristung“ des § 
52a UrhG ist die Rechtslage innerhalb 
der letzten fünf Jahre somit gleich ge-
blieben. Insbesondere durch seine Urtei-
le vom 28.11.2013 (Az. I ZR 76/12) und 
vom 16.4.2015  (Az. I ZR 69/11) hat der 
BGH allerdings der Rechtspraxis maß-
gebliche Impulse für die Auslegung der 
§§ 52a und 52b UrhG gegeben.  

Überlegungen, die Privilegierungen für 
Forschung und Lehre enthaltenden Re-
gelungen des UrhG zu einer „Wissen-
schaftsschranke“ zusammenzuführen, 
haben bisher noch nicht zu einem kon-
kreten Gesetzentwurf geführt. 
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2. Welche Informationen liegen der 
Staatsregierung zu den Ergebnissen 
des im Wintersemester 2014/15 an 
der Universität Osnabrück durchge-
führten Pilotprojekts zur Einzelerfas-
sung von Textauszügen in der Lehre 
nach § 52a UrhG, auch im Hinblick 
auf das Verhältnis von Aufwand der 
Einzelerfassung in der Lehre und Hö-
he der daraus resultierenden Zah-
lungspflichten, vor?  

Ziel des in der Zeit vom Juli 2014 bis 
Mai 2015 durchgeführten Projektes war 
es, Kosten, Aufwand und Workflows 
einer Einzelerfassung des Einsatzes von 
Lehrmaterialien in elektronischer Form in 
der Regie einer Hochschule zu untersu-
chen, den Lizenzauswahldialog zu kon-
zipieren, diesen prototypisch mit einer 
Schnittstelle zur VG Wort zu realisieren 
und deren Übertragbarkeit auf andere 
Hochschulen in Deutschland zu unter-
suchen. Die Ergebnisse des Pilotpro-
jekts der Universität Osnabrück wurden 
in einem Abschlussbericht zusammen-
gefasst und im Juni 2015 digital veröf-
fentlicht1. Ergänzt wurde dieser Bericht 
durch eine Stellungnahme zu einer tech-
nisch vereinfachten Erfassungsmaske im 
Juni 20162.  

Die Universität Osnabrück kam aufgrund 
der Erprobung zusammenfassend zu 
dem Ergebnis, dass die verursachten 
Kosten in Form von Aufwänden bei Ser-
viceeinrichtungen und Lehrenden die (im 
Pilotprojekt hypothetischen) Kosten der 
einzeln abgerechneten Nutzungen um 
ein mehrfaches übersteigen.  

 
                                                
1 Vgl. https://repositorium.uni-
osnabrueck.de/bitstream/urn:nbn:de:gbv:700- 
2015061913251/2/workingpaper_02_2015_virtU
OS.pdf   
2 Vgl. https://www.virtuos.uni-
osnab-
rueck.de/fileadmin/documents/stellungnahme_v
erbesserungsvor-
schl%C3%A4ge_2016_06_07.pdf 

Im Folgenden werden einige wesentliche 
Ergebnisse herausgehoben:  

• Die technische Schnittstelle zwi-
schen dem Lernmanagementsys-
tem der Universität Osnabrück 
(StudIP) und dem Erfassungssys-
tem der VG Wort konnte ohne 
großen technischen Aufwand 
auch unter Berücksichtigung der 
Anforderungen an die Datensi-
cherheit und den Datenschutz re-
alisiert werden. Durch Modifikati-
onen der Eingabemaske und der 
Vorbelegung von Datenfeldern in 
der vereinfachten Version vom 
Juni 2016 sinkt gegenüber der ur-
sprünglichen Ausgestaltung der 
unmittelbare Erfassungsaufwand. 

• Im Pilotierungszeitraum zwischen 
dem 10.10.2014 und dem 
9.2.2015 wurden an der Universi-
tät Osnabrück im Dateibereich 
des Lernmanagementsystems 
insgesamt 36.749 Dokumente be-
reitgestellt. Unter Berücksichti-
gung der Meldepflicht nach § 52a 
UrhG und des Verrechnungssat-
zes von 0,008 €/Seite ergab sich 
ein hypothetischer Erstattungsan-
spruch der VG Wort i.H.v. ca. 
5.000,- €. 
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• Die elektronische Bereitstellung 
von Dokumenten – eine ver-
gleichbare Entwicklung der Vor-
jahre vorausgesetzt – lag für den 
Erprobungszeitraum an der Uni-
versität Osnabrück um ca. 14 % 
unter dem zu erwartenden Wert. 
Mögliche Gründe sieht sie in den 
zusätzlichen Aufwänden für die 
Lehrenden und die Serviceein-
richtungen für die Recherche 
nach den maßgeblichen Lizenz-
bedingungen und den Abgleich 
mit bereits erworbenen Nutzungs-
rechten.   

3. Wie bewerten die in den Bereichen 
Hochschule, Wissenschaft und For-
schung relevanten Verbände den 
neuen Rahmenvertrag?   

Universität Bayern e.V. und Hochschule 
Bayern e.V. haben ihren Mitgliedshoch-
schulen empfohlen, dem Rahmenvertrag 
zur Vergütung von Ansprüchen nach 
§52a UrhG nicht beizutreten. Die Ent-
scheidung über den Beitritt trifft jede 
einzelne Hochschule individuell in eige-
ner Zuständigkeit. 

In einer gemeinsamen Pressemitteilung 
vom 8. November 2016 sprechen sich 
der bayerische sowie der baden-
württembergische Hochschulverbund 
(Hochschule Bayern e.V. und HAW BW 
e.V.) gegen einen Beitritt zum Rahmen-
vertrag zur Vergütung von Ansprüchen 
nach §52a UrhG aus. 
 
3.1 Welche bayerischen Hochschulen 
planen dem neuen Rahmenvertrag 
des Bundes und der Länder mit der 
VG Wort beizutreten und welche leh-
nen dies ab?   
 
 

Da die Hochschulen noch bis zum 31. 
Dezember 2016 über die Frage des Bei-
tritts entscheiden können, ist zum ge-
genwärtigen Zeitpunkt nicht absehbar, 
welche Hochschulen beitreten werden.  

3.2 Wie begründen die bayerischen 
Hochschulen ihre Ablehnung gegen 
den neuen Rahmenvertrag? 

 Viele Hochschulen bewerten das im 
Rahmenvertrag mit der VG Wort verein-
barte Verfahren der Einzelerfassung von 
Nutzungen, das auf den Vorgaben der 
BGH-Rechtsprechung basiert, als zu 
aufwendig und zu teuer.  

4. Welche Konsequenzen erwartet die 
Staatsregierung für die Lehre – insbe-
sondere hinsichtlich des Arbeitsauf-
wands der Lehrenden – wenn Hoch-
schulen dem neuen Rahmenvertrag 
beitreten?   

4.1 Welche Konsequenzen erwartet 
die Staatsregierung für die Lehre – 
insbesondere auch im Hinblick auf die 
Digitalisierung der Lehre – wenn 
Hochschulen dem neuen Rahmenver-
trag nicht beitreten? 

Aufgrund der Erfahrungen im Rahmen 
des Pilotprojekts an der Universität Os-
nabrück hat die VG Wort 2016 ein Kon-
zept für die Vereinfachung des Melde-
vorgangs entwickelt, das, wie das Pro-
jektteam der Universität Osnabrück 
festgestellt hat, sinnvolle technische 
Vereinfachungen und Ergänzungen be-
inhalte und tatsächliche Verbesserungen 
im Arbeitsablauf für den konkreten Mel-
devorgang biete (siehe Frage 2.). Trotz 
dieser Verbesserungen konnten die Be-
denken von Hochschulen (siehe Frage 
3.2) gegen eine Einzelerfassung nicht 
ausgeräumt werden. Ein Verzicht auf die 
nach § 52a UrhG vergütungspflichtigen 
Nutzungen würde Einschränkungen in 
der digitalen Lehre mit sich bringen.  
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5. Erwartet die Staatsregierung eine 
Steigerung der Kosten durch die Ver-
gütung von Ansprüchen nach § 52a 
UrhG, wenn eine bayerische Hoch-
schule dem neuen Rahmenvertrag 
beitritt?  
 
Der Rahmenvertrag sieht als zu zahlen-
de angemessene Vergütung für die öf-
fentliche Zugänglichmachung für Unter-
richt und Forschung im Rahmen von § 
52a UrhG 0,008 € netto pro Seite und 
Unterrichtsteilnehmer bzw. Mitarbeiter 
an einem Forschungsprojekt vor. Derzeit 
kann noch nicht gesagt werden, ob ein-
zelne Hochschulen im Falle eines Bei-
tritts zu dem Rahmenvertrag künftig in 
geringerem oder größerem Umfang von 
der öffentlichen Zugänglichmachung 
Gebrauch machen würden und ob dies 
letztlich zu geringeren oder höheren 
Kosten führen würde. Aufgrund der Er-
fahrungen des Pilotprojekts der Univer-
sität Osnabrück ist wohl mit einem 
Rückgang der Nutzungen zu rechnen. 
 
5.1 Wenn ja, aus welchen Mitteln sol-
len die bayerischen Hochschulen die 
Steigerung der Kosten begleichen?  

Da die öffentliche Zugänglichmachung 
für Zwecke von Unterricht und For-
schung erfolgt, wären auch etwaige 
Steigerungen aus den Ansätzen der 
Hochschulen für Forschung und Lehre 
(TG 73 in den Stammkapiteln der Hoch-
schulen bzw. bei den beiden Hochschu-
len mit Globalhaushalt, Technischer Uni-
versität München und Hochschule Mün-
chen, Tit. 547 40) zu bestreiten. 


